
§ 28a

Transparentes Wartelistenregime

(1) Die Rechtsträger von öffentlichen und privaten gemeinnützigen Krankenanstalten sind

verpflichtet, in den Sonderfächern Augenheilkunde und Optometrie, Orthopädie und

orthopädische Chirurgie sowie Neurochirurgie für elektive Operationen sowie für Fälle

invasiver Diagnostik ein transparentes Wartelistenregime in pseudonymisierter anenymse%er

Form einzurichten, sofern die jeweilige Wartezeit vier Wochen überschreitet.

(2) In die Warteliste sind alle Personen aufzunehmen, mit denen ein Termin für einen

Eingriff vereinbart wird. Die Terminvergabe hat ehestmöglich und ausschließlich nach

medizinischen Gesichtspunkten sowie nach betriebsorganisatorischen und sozialen Aspekten

zu erfolgen.

(3) In der Warteliste müssen folgende Informationen dokumentiert werden:

1. die Wartezeit der einzelnen Personen, das ist die Zeit, die zwischen der Aufnahme in

die Warteliste und dem Eingriffstermin liegt;

2. die Anzahl der pro Abteilung für den jeweiligen Eingriff vorgemerkten Personen auf der

Warteliste und davon die Anzahl der Sonderklassepatienten.

(4) Für den Eingriff vorgemerkte Personen sind auf ihr Verlangen über die gegebene

Wartezeit zu informieren. Dabei ist nach Maßgabe der technischen Möglichkeiten tunlichst

eine Auskunftseinholung auf elektronischem Weg zu ermöglichen.

3. HAUPTSTÜCK

1. ABSCHNITT

Besondere Bestimmungen für öffentliche Krankenanstalten

§41

Notkrankenanstalten

(1) Die Landesregierung kann im Fall eines Notstandes geeignete Liegenschaften samt

Einrichtung zur Verwendung als Krankenanstalten im unbedingt notwendigen Umfang

zugunsten des Landes oder eines anderen Rechtsträgers beschlagnahmen, wenn die

Anstaltsbehandlung anstaltsbedürftiger Menschen sonst nicht sichergestellt ist und nicht

andere überwiegende Interessen entgegenstehen. Die Beschlagnahme hat die Wirkung, daß

die von ihr erfaßten Gegenstände der Verfügung der bisher Berechtigten entzogen sind.

(2) Ein Notstand im Sinn des Abs. 1 liegt insbesondere vor

1. in Fällen des Einsatzes des Bundesheeres im Rahmen der militärischen

Landesverteidigung, zum Schutz der verfassungsmäßigen Einrichtungen und ihrer

Handlungsfähigkeit sowie der demokratischen Freiheiten der Bewohner und zur

Aufrechterhaltung der Ordnung und Sicherheit im Inneren überhaupt,

2. in Fällen von Elementarereignissen und Unglücksfällen außergewöhnlichen Umfanges,

in Fällen von Seuchen, Massenvergiftungen oder radioaktiven Verstrahlungen.

(3) Die Beschlagnahme ist aufzuheben, sobald die Voraussetzungen des Abs. 1 nicht

mehr vorliegen.

(4) Der Inhaber einer beschlagnahmten Liegenschaft ist vom Land, oder wenn zugunsten

eines anderen Rechtsträgers beschlagnahmt wurde, von diesem für alle dadurch verursachten

vermögensrechtlichen Nachteile angemessen schadlos zu halten. Die Entschädigung ist,
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wenn keine gütliche Übereinkunft zustande kommt, von der Landesregierung unter

sinngemäßer Anwendung der Bestimmungen der § 4 bis 9 des Eisenbahn

Enteignungsentschädigungsgesetzes mit Bescheid festzusetzen. nnerhalh von -sechs

Monat€n•neeh- usteMun s-Besehodes-kann jede der bedewP-eFteien-d1e-festsetzung des

r+ts€heEgung-sbefreges—13eb-dem nach der örtlichen Lco -deF—L. haf

Landesgerioh beantr ea—Mit-.•dem E4nlangen—des Än1rages• beim Landesgericht-lfitt—der

Besehe1d—außer Kraft. Der Antrag an das Gericht -af-—--Festsetzung.--—des

4nsch%gungsbetrages kann nur mit Zust1mmung äes—Aagsgegners--ufiskgezGgeR

•werder- in diese•m•--Fa4 -gilt—sofern 4eie andere- Vereinbawnq ••getwtfen wurde, ni

(5) Für Krankenanstalten, die im Fall eines Notstandes eingerichtet werden, kann die

Landesregierung von den Bestimmungen dieses Landesgesetzes und der auf Grund dieses

Landesgesetzes erlassenen Verordnungen Ausnahmen zulassen, soweit die Einhaltung

dieser Bestimmungen wegen der räumlichen oder sonst durch den Notstand bedingten

Verhältnisse unmöglich ist.

§ 41a

ArzneimitteIkommssion

(1) Die Rechtsträger von Krankenanstalten haben für bettenführende Krankenanstalten

hinsichtlich der Auswahl und des Einsatzes von Arzneimitteln Arzneimittelkommissionen

einzurichten. Eine Arzneimittelkommission kann auch für mehrere Krankenanstalten

eingerichtet werden.

(2) Die Arzneimittelkommission hat insbesondere folgende Aufgaben:

1. Erstellung einer Liste der Arzneimittel, die in der Krankenanstalt Anwendung finden

(Arzneimittelliste), unter Kennzeichnung jener Arzneimittel, die der

Dokumentationspflicht nach dem Arztegesetz 1998 unterliegen;

2. Adaptierung der Arzneimittelliste;

3. Erarbeitung von Richtlinien über die Beschaffung von und den Umgang mit

Arzneimitteln.

(3) Die Rechtsträger von Krankenanstalten haben sicherzustellen, dass die

Arzneimittelkommission bei der Erfüllung ihrer Aufgaben die Beschlüsse der Bundes

Zielsteuerungskommission in Angelegenheiten der gemeinsamen Medikamentenkommission

gemäß § 13 Abs. 2 des Bundesgesetzes zur partnerschaftlichen Zielsteuerung-Gesundheit

sowie insbesondere nachstehende Grundsätze berücksichtigt:

1. Für die Anwendung der Arzneimittel ist ausschließlich der Gesundheitszustand der

Patientinnen und Patienten maßgeblich.

2. Die Auswahl und Anwendung der Arzneimittel darf nur nach den Grundsätzen und

anerkannten Methoden der medizinischen und pharmazeutischen Wissenschaft

erfolgen.

3. Die Erstellung und Adaptierung der Arzneimittelliste hat unter Bedachtnahme auf den

Anstaltszweck und das Leistungsangebot so zu erfolgen, dass die gebotene

Versorgung der Patientinnen und Patienten mit Arzneimitteln sichergestellt ist.

4. Bei Krankenanstalten, die ganz oder teilweise der Forschung und Lehre einer

Medizinischen Universität bzw. einer Universität, an der eine Medizinische Fakultät
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